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Antrag
des Abg. Nicolas Fink u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Finanzen

Das neue Kassensystem des Landes und seine Folgen

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie die Implementierung des neuen Kassensystems in der Landesverwaltung 
und insbesondere bei der Oberfinanzdirektion gelungen ist;

2.  wie viele Prozesse noch Probleme bereiten und in welchem monetären Umfang 
hierbei Gelder verwaltet werden;

3.  wie viele Bescheide, Mahnungen und Vollstreckungen in den Jahren 2021 und 
2022 jeweils versandt wurden und wie hoch die jeweiligen Rückläufe waren 
(mit der Bitte um tabellarische Darstellung);

4.  wie viele Bescheide, Mahnungen und Vollstreckungen in 2023 bis zum 30. Sep-
tember 2023 jeweils versandt wurden und wie hoch die jeweiligen Rückläufe 
waren (mit der Bitte um tabellarische Darstellung);

5.  auf welche Summe sich möglicherweise bisher nicht ausgegangene Bescheide, 
Mahnungen und Vollstreckungen jeweils belaufen;

6.  wie nachvollziehbar das neue System Rechnungen den entsprechenden Fällen 
zuordnen kann;

7.  welche Einnahmeausfälle sich durch mögliche Probleme bei der Zuordnung 
von Rechnungen bisher für das Land ergeben haben und welchen Betrag sie  
gegebenenfalls als nichteinziehbar verbuchen muss;
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8.  wann die Landesregierung mit einem reibungslosen Funktionieren des Zah-
lungssystems rechnet und was sie dafür im Weiteren unternimmt.

20.10.2023

Fink, Gruber, Rivoir, Steinhülb-Joos, Cuny SPD

B e g r ü n d u n g

Das Land hat zu Beginn des Jahres das Kassensystem gewechselt und hatte dabei 
besonders im ersten Quartal Probleme in unterschiedlichen Bereichen der Zah-
lungsabwicklung. Mit Ablauf des dritten Quartals ist zu erwarten, dass all diese 
Probleme behoben sind, mit einem reibungslosen Zahlungsverkehr zu rechnen  
sowie die Funktionsfähigkeit des Landes gegeben ist.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 14. November 2023 Nr. FM6-0462.0-6/2/1 nimmt das Minis-
terium für Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,
zu berichten,

1.  wie die Implementierung des neuen Kassensystems in der Landesverwaltung 
und insbesondere bei der Oberfinanzdirektion gelungen ist;

Zu 1.:

Die Implementierung des neuen Kassensystems erfolgte im Rahmen des Restruk-
turierungsprojekts Baden-Württemberg (RePro BW) als Baustein eines vollinte-
grierten und harmonisierten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Die 
neu eingeführte Kassensoftware unterstützt in diesem Kontext insbesondere den  
Zahlungsverkehr und die Bankbuchhaltung des Landes, die Zuordnung von Ein- 
und Auszahlungen zu offenen Posten im Rechnungswesen sowie eine zentrale  
Geschäftspartnerverwaltung. Die neu implementierten Prozesse waren mit Pro-
duktivstart grundsätzlich funktionsfähig, sodass die kassenmäßige Abwicklung 
der Geschäftsprozesse zum 1. Januar 2023 erfolgreich aufgenommen werden konn-
te. Geschäftstäglich wird über das Kassensystem des Landes ein Volumen von  
ca. 3 Mrd. Euro abgewickelt.

2.  wie viele Prozesse noch Probleme bereiten und in welchem monetären Umfang 
hierbei Gelder verwaltet werden;

Zu 2.:

Alle technischen Prozesse sind grundsätzlich funktionsfähig. Einzelne technische 
Prozesse, die noch Optimierungspotenzial beinhalten, wurden bereits und werden 
auch zukünftig sukzessive verbessert. Teilweise kommt es an der Schnittstelle  
zwischen dem SAP-System und dem Fachverfahren zur Abwicklung von Mah-
nung und Vollstreckung zu Nachbearbeitungsbedarf bei der Übergabe von offenen 
Zahlfällen.
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Im Bereich der Mahnung und Vollstreckung von Forderungen des Landes beste-
hen derzeit noch namhafte Rückstände. Die Rückstände resultieren zum einen aus 
einer im Voraus geplanten Karenzzeit nach Produktivstart in Hinblick auf not-
wendige Nacharbeiten aus der Datenmigration sowie dem dadurch notwendigen 
Datenabgleich zwischen Alt- und Neusystem. Zum anderen führten die neu ein-
geführten Kassenprozesse in den ersten Monaten des neuen Jahres zu einer erheb-
lichen Mehrbelastung für die Beschäftigten der Landesoberkasse (LOK). Auch das 
Anordnungsverhalten der einzelnen Dienststellen führt in nennenswertem Umfang 
zu zusätzlichen Verarbeitungsproblemen. Neben dem oben bereits erwähnten noch 
bestehenden technischen Optimierungspotenzial führte dies zu Rückständen ins-
besondere im Bereich der Klärungsbearbeitung (Zuordnung von Einzahlungen zu 
offenen Forderungen des Landes).

3.  wie viele Bescheide, Mahnungen und Vollstreckungen in den Jahren 2021 und 
2022 jeweils versandt wurden und wie hoch die jeweiligen Rückläufe waren (mit 
der Bitte um tabellarische Darstellung);

Zu 3.:

2021 2022
Mahnungen 207 458 202 923
Vollstreckungen 87 139 75 642

Die LOK erstellt keine Bescheide im Sinne von Kostenrechnungen oder Ähnli-
chem. Diese werden durch die fachlich zuständigen Dienststellen erstellt. Über die 
LOK erfolgt lediglich die kassenmäßige Abwicklung dieser Vorgänge.

4.  wie viele Bescheide, Mahnungen und Vollstreckungen in 2023 bis zum 30. Sep-
tember 2023 jeweils versandt wurden und wie hoch die jeweiligen Rückläufe 
waren (mit der Bitte um tabellarische Darstellung);

6.  wie nachvollziehbar das neue System Rechnungen den entsprechenden Fällen 
zuordnen kann;

Zu 4. und 6.:

Einzahlungen von Zahlungspflichtigen werden zu mehr als 90 Prozent automati-
siert den korrespondierenden offenen Posten (z. B. Kostenrechnungen) zugeord-
net. Die maschinelle Zuordnungsquote ist damit identisch mit dem Altsystem. 

Einzahlungen können in der Regel dann nicht automatisiert zugeordnet werden, 
wenn die Zahlungspflichtigen falsche Verwendungszweckangaben in der Über-
weisung eingetragen haben oder wenn die den Einzahlungen zugrundeliegenden 
Anordnungen der Dienststellen (noch) nicht vorliegen oder fehlerhaft sind. Die 
nicht automatisiert zuordenbaren Einzahlungen müssen manuell aufgeklärt wer-
den. Je nach Einzelfall kann eine manuelle Aufklärung einen nicht unerheblichen 
Aufwand nach sich ziehen.

Aufgrund der unter Ziffer 2 beschriebenen Gründe, insbesondere der planmäßigen 
Karenzzeit und der Mehrbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde bis 
30. September 2023 – überwiegend im Bereich der bilanzierenden Landesbetriebe 
und in geringem Umfang auf dem Gebiet der Ordnungswidrigkeiten – in 566 Fäl-
len gemahnt und in 2 420 Fällen vollstreckt. Allerdings sind die Fallzahlen der Jah-
re 2021 und 2022 mit den Zahlen des laufenden Geschäftsjahres nur eingeschränkt 
vergleichbar, weil aufgrund des o. g. Nachbearbeitungsbedarfs bei der Schnittstelle 
und eines noch zu implementierenden Berichts die Auswertungen vorerst noch kei-
ne vollständig validen Daten liefern können.

Mit der vorübergehend eingeschränkten Mahnung und Vollstreckung wurde insbe-
sondere verhindert, dass Zahlungspflichtige, die bereits bezahlt hatten und deren 
Zahlung noch nicht zugeordnet werden konnte, ungerechtfertigt gemahnt werden. 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5632

4

Es wurden jedoch in namhaftem Umfang Erinnerungsschreiben an Zahlungspflich-
tige versandt, die eine Vorstufe von Mahnung und Vollstreckung darstellen und 
erfahrungsgemäß vielfach zur Begleichung der ausstehenden Forderung führen. 
Die Anzahl der Erinnerungsschreiben ist jedoch nicht automatisiert auswertbar und 
in den Zahlen nicht enthalten. Sie ist aber wesentlich höher als in den Vorjahren.

5.  auf welche Summe sich möglicherweise bisher nicht ausgegangene Bescheide, 
Mahnungen und Vollstreckungen jeweils belaufen;

Zu 5.:

Betragsmäßige Summen rückständiger Mahnungen und Vollstreckungen können 
im Hinblick auf den noch hohen Bestand an Klärungsfällen derzeit nicht valide 
benannt werden. 

7.  welche Einnahmeausfälle sich durch mögliche Probleme bei der Zuordnung von 
Rechnungen bisher für das Land ergeben haben und welchen Betrag sie gege-
benenfalls als nichteinziehbar verbuchen muss;

Zu 7.:

Die in Klärung befindlichen einbezahlten Gelder sind dem Land zugeflossen und 
im Kassenbestand der LOK vorhanden, durch die (noch) fehlende Zuordnung fehlt 
jedoch noch der buchhalterische Ausgleich des jeweiligen offenen Postens sowie 
die Vereinnahmung auf den entsprechenden Kapiteln und Titeln des Staatshaus-
haltsplans. Einnahmeausfälle liegen somit wegen noch ausstehender Zuordnung 
der Zahlungen nicht vor. Aufgrund der Menge an nicht zugeordneten Zahlungen 
wurden jedoch in diesem Jahr nur in geringem Umfang Mahnungen und Vollstre-
ckungen betrieben. Daher werden voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr in 
geringerem Umfang ausstehende Zahlungen beigetrieben werden. Diese werden 
im kommenden Jahr jedoch nachgeholt. Zudem ist organisatorisch abgesichert, 
dass keine Zahlungen verjähren. Insoweit kommt es für das Land zu keinen Ein-
nahmeausfällen.

8.  wann die Landesregierung mit einem reibungslosen Funktionieren des Zah-
lungssystems rechnet und was sie dafür im Weiteren unternimmt.

Zu 8.:

Das Zahlungssystem funktioniert grundsätzlich reibungslos. Die aufgelaufenen 
Rückstände werden sukzessive abgearbeitet. Die LOK hat hierzu vorübergehend 
zusätzliche Personalressourcen erhalten. Die betragshöchsten Klärungsfälle wer-
den bei der Abarbeitung der noch offenen Posten priorisiert. Die technischen Ge-
schäftsprozesse werden bei Bedarf im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses laufend optimiert.

Es wurde ein Strategiegremium bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des 
Finanzministeriums, der Oberfinanzdirektion und der LOK etabliert, das regelmä-
ßig über aktuelle Entwicklungen informiert wird und – sofern erforderlich – not-
wendige Entscheidungen trifft.

Die Mahn- und Vollstreckungsverfahren sind – beginnend mit flächigen Erinne-
rungsschreiben – mittlerweile wieder angelaufen.

Dr. Bayaz
Minister für Finanzen


